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Dispensationen von einzelnen Fächern 

 
 
Allgemeinbildung (ABU) 

Lernende mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder einer Maturität 

können vor Lehrbeginn beim kantonalen Amt für Berufsbildung eine Dispensation vom 

Fach Allgemeinbildung (ABU) beantragen. 

• Wird die Dispensation bewilligt, informiert das Mittelschul- und 

Berufsbildungsamt des Kantons Zürich die BFS Winterthur direkt. 

• Liegt der Lehrbetrieb ausserhalb des Kantons Zürich, müssen Lernende den 

offiziellen Dispensationsentscheid selbständig an die BFS Winterthur 

weiterleiten. 

Wichtig für Lernende in der 2-jährigen (verkürzten) FaBe-Ausbildung: 

Bei einer ABU-Dispensation findet der Fachunterricht nur an einem Wochentag statt. 

Hinweis: 

Lehrmittel der dispensierten Fächer können bei nachträglicher Dispensation nicht 

rückerstattet werden. Der Antrag auf Dispensation muss vor Ausbildungsbeginn gestellt 

werden. 

 

English@work 

Lernende der 3-jährigen Ausbildung können vom Fach English@work dispensiert 

werden, wenn: 

• Englisch ihre Muttersprache ist, oder 

• unzureichende Deutschkenntnisse vorliegen. 

In letzterem Fall nehmen die Lernenden stattdessen am schulinternen Lernangebot 

„Lernfoyer“ teil (Mo-Fr, 16:10 – 17:10 & 17:10 – 18:10 Uhr). 

Diese Dispensationen werden in den ersten Schulwochen auf Grundlage einer 

pädagogischen Einschätzung durch die Lehrpersonen getroffen. 

Eine vorzeitige Beantragung ist nicht möglich. 

Hinweis: 

Lernende der 2-jährigen (verkürzten) FaBe-Ausbildung haben keinen Unterricht in 

English@work. 

 

Sportunterricht 

Sport ist ein obligatorisches Fach. Eine Dispensation ist nur aus gesundheitlichen 

Gründen mit einem ärztlichen Zeugnis möglich. 

Eine ABU-Dispensation hat keinen Einfluss auf den Sportunterricht. 

Hinweis: 

Lernende der 2-jährigen (verkürzten) FaBe-Ausbildung haben keinen Sportunterricht. 


